
5403758 \ JSTG 2024 - UST & UMSATZSTEUERBEFREIUNG FÜR BILDUNGSLEISTUNGEN 1 von 2

JStG 2024 - USt & Umsatzsteuerbefreiung für Bildungsleistungen
JStG 2024: So ist die Steuerbefreiung für Bildungsleistungen ab 2025 neu geregelt worden
Untertitel
Bundesrat Kompakt, TOP 3 und BR-Drucksachen 529/24 [Artikel 25].

Das Jahressteuergesetz 2024 hat die Steuerbe-

freiung für Bildungsleistungen geändert. § 4

Nr. 21 UStG ist an die unionsrechtlichen Vor-

gaben angepasst worden. Die Änderungen

sind seit dem 01.01.2025 in Kraft. Wir fassen

für Sie die vier Änderungen zusammen.

1. Bildungseinrichtungen werden erweitert

Seit dem 01.01.2025 fallen auch steuerbare

Bildungsleistungen unter die Steuerbefreiung,

die von solchen Einrichtungen des öffentli-

chen Rechts erbracht werden, die mit Schul-

und Bildungsaufgaben betraut sind. Zu diesen

Einrichtungen gehören insbesondere in öf-

fentlich-rechtlicher Trägerschaft betriebene

allgemeinbildende oder berufsbildende Schu-

len und staatliche Hochschulen im Sinne des §

1 Hochschulrahmengesetz. Diese Änderung ist

aber nur eine formale. Die genannten Einrich-

tungen waren schon nach der bisherigen Re-

gelung befreit.

2. Bildungsleistungen durch Privatlehrer

Der „von Privatlehrern erteilte Schul- und

Hochschulunterricht“ wird von der Umsatz-

steuer befreit. Der Begriff „Privatlehrer“ um-

fasst nur natürliche Personen. Letztere müs-

sen an Schulen und Hochschulen unterrichten,

bedürfen aber als natürliche Personen selbst

keiner Erlaubnis oder Bescheinigung. „Selbst-

ständige Lehrer“ waren aber schon vor der

Neuregelung bereits nach § 4 Nr. 21b UStG

steuerbefreit. Aber: Die Befreiung betrifft alle

Subunternehmer steuerbefreiter Bildungsträ-

ger und stellt sicher, dass sie nicht mit Um-

satzsteuer auf deren Honorare belastet wer-

den, die wegen der Steuerbefreiung nicht ab-

zugsfähig ist.

3. Umfang der begünstigten Leistungen

Bislang waren nur „dem Schul- und Bildungs-

zweck dienende Leistungen, die auf einen Be-

ruf oder eine vor einer juristischen Person des

öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung ord-

nungsgemäß vorbereiten“ befreit.

Das wird jetzt auf

 „Schul- und Hochschulunterricht,

 Aus- und Fortbildung sowie

 berufliche Umschulung und damit eng ver-

bundene Lieferungen und sonstige Leis-

tungen“ ausgedehnt.

Damit erweitert sich der Anwendungsbereich

des § 4 Nr. 21 UStG. Die zuständigen Behör-

den können für mehr Bildungsangebote als

bisher Bescheinigungen ausstellen.

Wichtig  Das Bescheinigungsverfahren ist an-

ders als geplant nicht abgeschafft worden.
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4. Anwendungsvorrang des § 4 Nr. 15 UStG

Ergänzend regelt der neue § 4 Nr. 21 UStG,

dass die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 15 UStG

nur unter den dort genannten Voraussetzun-

gen erfolgt. Nach dieser Regelung sind Bil-

dungsleistungen im Rahmen von Eingliede-

rungsleistungen nach SGB II, Leistungen der

Arbeitsförderung nach SGB III sowie Leistun-

gen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach SGB IX

nur unter den Voraussetzungen des § 4 Nr.

15b und 15c UStG umsatzsteuerfrei.

Wichtig   Die Grenze zu den nicht steuerbe-

freiten Leistungen zieht die EuGH-Rechtspre-

chung. So ist ein spezialisierter, punktuell er-

teilter (Einzel-)Unterricht nicht steuerbefreit.

Dies gilt auch, wenn ein im Allgemeininteresse

liegendes Ziel verfolgt wird. Typische Beispiele

sind der Fahrschulunterricht sowie der

Schwimmunterricht, die keine Merkmale des

Schul- und Hochschulunterrichts aufweisen

(EuGH, Urteil vom 14.03.2019, Rs. C-449/17 A

& G Fahrschul-Akademie GmbH; EuGH, Urteil

vom 21.10.2021, Rs. C-373/19 Dubrovin & trö-

ger GbR-Aquantics).


